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Beschlüsse des Gemeinderates vom 6. Oktober 2021  

In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 6.10.2021 wurden fol-
gende Beschlüsse gefasst: 
 
1 – Bericht des Prüfungsausschuss-Obmannes:  
GR Gerald Spielberger berichtet über die Prüfung des Nachtragsvoranschlages 
und der laufenden Gebarung und verliest das Prüfungsausschussprotokoll vom 
28.09.2021. Der Gemeindeverwaltung wird eine sparsame, wirtschaftliche und 
zweckmäßige Haushaltsführung bestätigt. Einstimmige Kenntnisnahme! 
 
2 – Genehmigung des Nachtragsvoranschlages für 2021: 
Nach genauer Prüfung durch den Ausschuss wird das Ergebnis der laufenden 
Geschäftstätigkeit im Finanzierungshaushalt wie folgt bestätigt (Einzahlungen  
minus Auszahlungen):  
 
      Voranschlag 2021         Nachtragsvoranschlag 2021 
  
Einzahlungen:    
Auszahlungen:                    
Überschuss/Fehlbetrag:                  
 
 
Das Plus bei den Einzahlungen resultiert überwiegend aus der Erhöhung der  
Ertragsanteile und jenes bei den Ausgaben aus der investiven Gebarung 
(Vorhaben). Der Fehlbetrag kann mit der vorhandenen allgemeinen Haushalts-
rücklage abgedeckt werden.  
Die investive Gebarung umfasst folgende Vorhaben: 
 
• Straßensanierung im Salzweg um € 244.000,--, Finanzierung durch Landesmit-

tel und Sonderförderungen, Interessentenbeiträge und dem Gemeindeanteil 
(Zuführung aus operativem Haushalt). 

• Straßenneubau im Gewerbegebiet um € 145.100,--, Finanzierung durch Inte-
ressentenbeiträge. 

• Sanierung Güterweg-Teilstück in Gegend (Zufahrt Ederbauer) um € 25.000; 
Finanzierung durch den Wegeerhaltungsverband Alpenvorland und die Ge-
meinde 

• Ersatzbeschaffung Rasentraktor um € 52.600,--; Finanzierung mittels Bedarfs-
zuweisungsmittel (BZ-Mittel) und Gemeinde. 

• Hangwasserschutz Wegdorf um € 40.000,--; Finanzierung über Bundesförde-
rung und Gemeinde 

• Erweiterung Ortswasserleitung im Gewerbegebiet um € 100.800,--; Finanzie-
rung überwiegend durch Interessentenbeiträge 

• Kanalbau; Kapitaltransfer an den RHV Mondsee-Irrsee von € 279.700,--; Fi-
nanzierung durch Anschlussgebühren, Interessentenbeiträge und Eigenmittel 
(Kanal-Rücklage). 

 
Alle Vorhaben sind ausgeglichen. Einstimmiger Beschluss! 

€ 2.938.500  € 3.111.400 

- € 2.900.900  - € 3.156.100 

€  37.600  € 44.700 
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Ihr Saftmacher - Mobile Obstpresse  

3 – Änderung der Prioritätenliste für Vorhaben: 
Die Sportunion errichtet am Funcourt drei Tennisplätze. Die Projektunterlagen und die Kosten-
schätzung (ca. € 260.000,--) wurden vom Sportressort/Land OÖ. akzeptiert. Die Finanzierung 
erfolgt zu 67% aus öffentlichen Mitteln (Land OÖ /Gemeinde), wobei der Gemeindeanteil 14% 
(d.s. € 36.500,--) davon beträgt. Ein Drittel muss der Verein selbst aufbringen.  
 
4 – Ankauf Teilgrundstück 980/1 zur Errichtung eines Retentionsbeckens: 
Im Zuge der Straßensanierung Salzweg muss für die Straßenwässer ein Retentionsbecken im 
Bereich der Kreuzung GH Beim Erich/Pestkreuz errichtet werden. Dafür werden ca. 550 m² 
Grund benötigt. Mit den Grundeigentümern wurde eine Vereinbarung über den Ankauf des Are-
als geschlossen. Ein Projekt wurde zur wasserrechtlichen Bewilligung eingereicht. Einstimmiger 
Grundsatzbeschluss! 
 
5 – Darlehensaufnahme durch den RHV Mondsee-Irrsee für den BA 98 (Sanierung Ver-
bandsanlage Zone 02); Übernahme der Haftung; Genehmigung: 
Der Reinhalteverband (RHV) Mondsee-Irrsee (6 Mitgliedsgemeinden inkl. Oberhofen a. I.) 
nimmt für seine Mitglieder Darlehen (Ortskanäle und Verbandsanlagen) zur Finanzierung von 
Bauabschnitten auf. Die Gesamtdarlehenssumme beträgt € 500.000,--, anteilig € 77.900,-- für 
den BA 98. Die Gemeinden übernehmen dafür die Haftung/Bürgschaft, wobei die Tilgung durch 
Kapitaltransferzahlungen an den RHV erfolgt. Einstimmiger Beschluss! 
 
6 – Erneuerung Mietvertrag für die Wohnung Nr. 3 im Gemeindewohnhaus: 
Der Mietvertrag läuft mit Ende Oktober 2021 aus und wird auf Antrag des Mieters erneuert, wo-
bei auch eine Indexanpassung stattfindet. Mietdauer drei Jahre. Einstimmiger Beschluss! 
 
HINWEIS ZUM WAHLERGEBNIS: 
Aufgrund der GR- und Bürgermeisterwahlen am 26.09.2021 konstituiert sich der Gemeinderat 
am 27.10.2021, wobei die Angelobung durch den Bezirkshauptmann erfolgt. ZuhörerInnen sind 
bei Einhaltung der 3G-Regeln im Rahmen der räumlichen Möglichkeiten herzlich willkommen. 
 
Die erste reguläre Sitzung des neuen Gemeinderates, welcher aus 11 ÖVP-, 3 FPÖ-, 3 GRÜN- 
und 2 SPÖ-Mandataren besteht, findet unter dem Vorsitz der Bürgermeisterin am 15.12.2021 
statt. GR-Sitzungen sind öffentlich, wir bitten um Einhaltung der 3G-Regeln. 

Wann:  27. Oktober 2021 in Oberhofen am Irrsee 
Wo: Bauhof hinter Gemeindeamt  
Anmeldung: 
www:ihr-saftmacher.at/termine oder andreas@ihr-saftmacher.at 
 


